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32. Jahrgang - Erscheint monatlich

AUS DEM INHALT:

Jurcwanderung mit Pferden

Um das Recht des ausserehelichen Kindes
Helferberufe bringen Befriedigung

Was uns noch fehlt, Tagebuchnotizen
Wegweiser zur gesunden Erndhrung

Wir blattern in Jahresberichten

Bevorstehende Kurse und Tagungen

Umschlagbild: Die Stiften vom Burghof machen
Ferien. Siehe unseren Bildbericht tiber die Jura-
wanderung mit Pferden. — Photo K. Schweizer,
Ruschlikon.
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Die grosse Enttiuschung

Die Invalidenversicherung rollt. Immer mehr brei-
tet sie sich aus, immer grosser wird die Zahl der
Rentenempfénger. Wie seinerzeit bei der Einfiih-
rung der AHYV, zeigt sich auch heute wieder, wie
positiv unser Volk zu dieser Hilfeleistung einge-
stellt ist. Unzéhlige, denen der Gang zur Armen-
pflege oder ins Biiro eines Fiirsorgeamtes unsagbar
schwer fiel, verlangen freudig die Hilfe der Inva-
lidenversicherung. Wer mit diesen Menschen Kon-
takt hat, ist immer neu {berrascht tiber deren
grossen Unterschied im Verhalten. AHV und IV
sind Einrichtungen, die uns mit Stolz erfiillen und
deren Hilfe wir spontan annehmen. Wenn auch die
Leistungen nicht {iberwiltigend sind, sondern sich
im Rahmen der AHV halten, eine hochwillkom-
mene Hilfe bedeuten sie trotzdem.

Grosse Sorge bereitet immer wieder die Finanzie-
rung der Aufenthalte in Heimen und Anstalten.
Was vor allem seit vielen Jahren von den Flrsor-
gerinnen der Vereinigung Pro Infirmis auf diesem
Gebiet geleistet worden ist, ist vorbildlich. Wieviel
Kopfzerbrechen, wieviele Gesuche und Bittbriefe,
wieviel Ueberzeugungskraft an die Angehorigen
brauchte es oftmals, bis eine Finanzierung wieder
gesichert war. Kleinen Kunstwerken gleichen sol-
che Arbeiten. Als dann die IV immer mehr Gestalt
annahm und bekannt wurde, dass an Heim- und
Anstaltsaufenthalte in Form von Kostgeld- und
Schulbeitrédgen von der Versicherung pro Schultag
fiinf Franken ausgerichtet werden, atmeten Viele
erleichtert auf. Nun wird es in Zukunft eher mog-
lich sein, rechtzeitig einzugreifen, frithzeitig geeig-
nete Massnahmen anzuordnen, wenn die Finan-
zierung nicht mehr wie ein kaum zu bewéltigen-
der Berg vor uns liegt. Nicht nur die Sozialarbei-
ter, nicht nur die Armenpfleger finanzschwacher
Gemeinden, nein, unzéhlige Viter und Mitter be-
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grissten das neue Versicherungswerk als grossen
Helfer, als spiirbare Entlastung in der Aufgabe,
Gebrechlichen zu helfen.

Nun zeichnet sich aber da und dort eine Entwick-
lung ab, die einer grossen Enttduschung gleich-
kommt. Das Werk der IV droht zum Zankapfel
zu werden. Allzuviele sind es, die davon profitie-
ren mochten. Es ist bekannt, dass die Kostgelder
in vielen Heimen und Anstalten ldangst nicht mehr
der Zeit entsprachen und zu niedrig angesetzt
waren. Will man es nun diesen Leuten verargen,
wenn sie die Einfiihrung der IV als willkommene
Gelegenheit beniitzen, die léngst fédllig gewesene
Kostgeldanpassung vorzunehmen? Sicher nicht.
Kostgelder von drei und vier Franken, ja auch
finf Franken im Tag waren zu niedrig. Fur den-
jenigen, der wiahrend Jahren diese Betrige auf-
bringen und zahlen musste, sah die Sache zwar
etwas anders aus. Dank dem Beitrag von finf
Franken durch die IV kann nun aber beiden Tei-
len geholfen werden. Setzt man ndmlich das Kost-
geld auf sieben oder acht Franken fest, so ist dies
flir das Heim eine ordentliche Mehreinnahme, fiir
den Zahlenden jedoch immer noch tragbar, weil
er in den Genuss der IV kommt.

Was geschieht nun aber? Gewiss sind die Heim-
leitungen von Bern aus animiert worden, nun
endlich die Kostgeldanpassungen vorzunehmen.
Aber niemals war die Rede davon, dass nun der
Beitrag der IV sozusagen zu 99 Prozent der Heim-
sanierung dienen solle. Was jetzt da und dort, z. B.
im Aargau, gemacht wird, scheint uns sehr gefahr-
lich zu sein und dazu zu dienen, die segensreiche
Einrichtung der IV schon von Anfang an in Miss-
kredit zu bringen. Wenn nimlich die Kostgelder
nun so massiv erhéht werden, dass der Zahler
trotz IV-Beitrag keine oder nur eine ganz kleine
Entlastung erfdahrt, dann greift eine grosse Ent-
tduschung um sich. So hat man sich das schone
Sozialwerk nicht vorgestellt. Mit vollem Recht
wurde kiirzlich gefragt, ob denn unsere Heime nun
auf dem Ricken der IV saniert werden sollen?
Alle Heimleiter wissen zudem, dass sie am Ende
eines Jahres beim Bundesamt fiir Sozialversiche-
rung in Bern sogenannte Defizitbeitrdge geltend
machen koénnen. Damit schafft ja die IV nun ge-
rade die Moglichkeit, den Heimen unter die Arme
zu greifen und will ihnen helfen, die Last der
durch die Kostgelder nicht gedeckten Betrdge
tragen zu konnen. Warum also Misstimmung
schaffen, indem man nahezu den ganzen Beitrag
fur sich in Anspruch nimmt?

Man entgegnet, auch ein Kostgeld von acht oder
neun Franken decke die eigene Aufwendung fir
den einzelnen Zogling noch nicht. Dies ist wohl
richtig. Aber es war auch noch nie mdglich, die
gesamte Aufwendung in Form von Kostgeld er-
héltlich zu machen. Immer waren die Heime und
Anstalten noch auf andere Zufliisse, sei es in Form
von Staatsbeitrdgen, von Gonnerbeitrdgen, von
Kirchenkollekten, Bazaren und Haussammlungen
angewiesen. Man sagt ferner, diejenigen Zoglinge,
die unter die IV fallen, seien gerade jene, die am
meisten Arbeit und Miihe bereiten. Das wird in
vielen Féllen so sein. Aber rechtfertigt diese Tat-
sache, dass man das Kostgeld allzu hoch festlegt?
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Die Beitrdge der IV werden nur fiir die Schultage
ausgerichtet. Aber wéhrend der Ferienzeit laufen
die Ausgaben flir das Heim weiter, also muss man
doch das Kostgeld entsprechend hoch ansetzen.
Nun, daflir werden ja die Defizitbeitrdge ausge-
richtet, denn man weiss ja auch in Bern, dass eine
allzu rigorose Erhohung der Kostgelder keine Lo-
sung sein kann.

Wir weisen heute auf diese Tendenzen hin, weil
wir vorbeugen mochten. Es wire hoéchst bedauer-
lich, wenn das Werk der IV, das wirklich viel Se-
gen stiften kann, von Anfang an in Misskredit
kdme. Eine vorbildliche Losung hat die Heimlei-
tung in einem thurgauischen Heim getroffen, wo
man das Kostgeld auf acht Franken festsetzte.
Dank dem Beitrag der IV werden hier die Zahler
wesentlich entlastet. Der Vorsteher eines Erzie-
hungsheimes im Kanton St.Gallen hat uns er-
klart, dass man vorerst bei Fr. 6.50 im Tag bleiben
wolle. Gebe es Zoglinge, die in den Genuss der IV
kommen, so werde diese Hilfe auch ihnen zuge-
fithrt. Noch ist alles im Anfangsstadium, noch gért
es Uberall, und der Weg muss gesucht werden.
Eines jedoch ist sicher: Soll die IV in unserem
Volke fiir dauernd fest verankert werden, dann
diirfen die Auswirkungen nicht nur einseitig dem
einen Partner zugute kommen. Man muss sich die
Hand reichen. Die Heime haben dringend ver-
mehrte Mittel notig, sie sollen ihren Anteil auch
bekommen. Auf der andern Seite warten ebenso
sehnsiichtig diejenigen, die seit vielen Jahren die
Kostgelder aufbringen miissen. Sie dirfen auf
keinen Fall mit einer Kleinigkeit abgefunden wer-
den. Die Leistung der IV soll im richtigen Ver-
héltnis beiden Teilen dienen. E.D.

Jurawanderung mit Pferden

Ein wohlgelungener Versuch

Ferien fiir die «Stiften» von Burghof. So schlicht
konnte man das Ganze auch lberschreiben. Gut, aber
warum denn anders? Weil es uns nicht nur um Ferien
im landldufigen Sinne ging. Es schien uns nicht richtig,
die Burschen aus dem Betrieb herauszunehmen, um
lediglich rein korperlich Ferien zu machen. Wir frag-
ten uns: Wie bringen wir es fertig, einerseits die Fe-
rien erzieherisch optimal auszuniitzen und andererseits
den Burschen mit ihren romantischen Bediirfnissen
moglichst entgegenzukommen? Aus diesen Ueberle-
gungen entstand die Idee des Wanderlagers durch
den Jura.

Am Freitag, 30. Juni, morgens 04.00 Uhr, begann
unsere Ferienwanderung nach dem vorlaufig unbe-
kannten Ziel. Sauber glénzten unsere drei gemieteten
Bastpferde. Aber noch hatten wir Schwierigkeiten
mit dem Aufbasten der Lasten, sodass wir bereits un-
ser erstes Ziel, nimlich den Zug 06.05 Uhr in Buchs
verpassten. Die SBB war grossziigig, hatte ein Einsehen
und erlaubte uns bereits eine Stunde spater den Pfer-
detransport. Punkt 10.00 Uhr konnten wir in Brugg



	Die grosse Enttäuschung

